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RS OGH 1954/5/19 1Ob346/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1954

Norm

ABGB §43 A

EheG §64

Rechtssatz

Das Recht des geschiedenen Gatten, der früheren Gattin die Führung des Namens zu untersagen oder durch das

Vormundschaftsgericht untersagen zu lassen, hat seine Quelle und sein Ziel auf rein familienrechtlichem Gebiet.
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